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Für das angebotene Produkt besteht eine Herstellergarantie (weitere 
Informationen und Hinweise zur Garantie siehe unten!)

Garantiebedingungen:

Der Hersteller Drechselbedarf Kornelia Schulte gewährt 5 Jahre Garantie auf 
die mit dem Garantieversprechen beworbene Ware. Die Frist für die 
Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die 
Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich auf die Bundesrepublik 
Deutschland. Treten während dieses Zeitraums Material- oder 
Herstellungsfehler auf, gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen 
der Garantie die folgende Leistung:

• kostenlose Lieferung von Ersatz- bzw. Austauschbauteilen für
defekte Teile der vom Kunden erworbenen Drechselbank an die 
Adresse des Kunden, an die auch das von der Garantie umfasste
Gerät geliefert worden ist. Die etwaigen Kosten des Einbaus der 
gelieferten Austauschteile trägt der Kunde. 

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber:

Drechselbedarf Kornelia Schulte
Meppener Str. 111
D-49744 Geeste – Groß Hesepe
Telefon: 05937 – 91 32 34
Fax: 05937 – 91 32 33
E-Mail: info@drechselbedarf-schulte.de 

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch

• Teile, die einem gebrauchsbedingten oder natürlichen Verschleiß 
unterliegen, sowie Mängel, die auf einen gebrauchsbedingten oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. 

• Mängel, die auf eine falsche Bedienung der Drechselbank und/oder 
nicht fachgerechten Einsatz von Werkzeug an der Maschine 
verursacht wurden. 

• Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, 
Überlastung oder mangelnde Wartung/Pflege oder unzureichenden 
Schutz der Drechselbank vor Witterungseinflüssen zurückzuführen 
sind. 

• Mängel, die durch nicht fachgerechte Reparatur oder 
Reparaturversuche oder vergleichbare, unsachgemäße Arbeiten an
der Drechselbank verursacht wurden. 



(erstellt von Thomas Wagner, Drechseln und Mehr, ©2020)

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem 
Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch einreichen einer 
detaillierten Beschreibung des garantieauslösenden Mangels ermöglicht 
wird. 

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der 
Originalrechnung einreichen. Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller 
ohne einreichen dieser Rechnungskopie die Garantieleistung ablehnen kann. 
Die Übersendung der Rechnungskopie dient der Berechnung der Garantiefrist. 
Des Weiteren müssen Sie Namen und Anschrift des Verkäufers mitteilen, sofern
sich dies nicht aus der beigefügten Rechnungskopie ergeben sollte.

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die 
Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte 
Versandkosten werden durch den Garantiegeber erstattet.

Hinweis:
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch dieses Garantieversprechen nicht 
eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche 
Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem 
Garantieversprechen unberührt.


